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Bericht des Vorstands 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss 

des Bezugsrechts in Tagesordnungspunkt 7 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, auf Grund einer Ermächtigung der 

Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres Grundkapitals zu erwerben. Gemäß § 

71e AktG gilt dies sinngemäß für die Inpfandnahme eigener Aktien.  

Tagesordnungspunkt 7 enthält den Vorschlag, eine solche Ermächtigung, die auf einen Zeitraum von 5 

Jahren beschränkt ist, zu erteilen. Damit soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, eigene Aktien 

über die Börse bis zu einer Höhe von insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft 

erwerben oder inpfandnehmen zu können. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gestattet es, über den typischen Fall 

des Erwerbs und der Veräußerung über die Börse hinaus auch andere Formen des Erwerbs und der 

Veräußerung vorzunehmen. Hiervon soll Gebrauch gemacht werden können.  

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien 

durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot zu erwerben. 

Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Der gebotene Kaufpreis je 

Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den durchschnittlichen Schlusskurs an der Frankfurter 

Wertpapierbörse an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung eines 

öffentlichen Angebots um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten.  

Der Beschluss sieht vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die Verwendung der 

erworbenen Aktien beschließt. Die Ermächtigung soll den Vorstand in die Lage versetzen, im Interesse 

der Gesellschaft und unter Wahrung der Belange der Aktionäre flexibel auf die jeweiligen 

geschäftlichen Erfordernisse reagieren zu können. So kann der Vorstand die eigenen Aktien über die 

Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre wieder veräußern. Der Vorstand soll aber auch in die 

Lage versetzt werden, die erworbenen Aktien außerhalb der Börse einzelnen Dritten oder Aktionären 

zum Kauf anbieten zu können. Hierdurch soll zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen werden, eigene 

Aktien als Gegenleistung bei Unternehmenszusammenschlüssen, für den Erwerb von Unternehmen, 

Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen 

gegen die Gesellschaft als Akquisitionswährung verwenden zu können, ohne hierzu Aktien aus dem 

genehmigten Kapital schaffen zu müssen, was zu einer Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre 

führen würde. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen 

zunehmend diese Form der Gegenleistung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft 

daher die notwendige Flexibilität geben, um derartige sich bietende Gelegenheiten schnell und flexibel 

ohne Belastung der Liquidität der Gesellschaft ausnutzen zu können.  

Für den Fall, dass die Gesellschaft erworbene eigene Aktien in sonstigen Fällen an einzelne Aktionäre 

oder Dritte veräußert, dürfen die Aktien entsprechend der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur 

zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktie zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 

wesentlich unterschreitet. Hierdurch wird dem Interesse der Aktionäre an einer wertmäßigen Nicht-

Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Diese Ermächtigung ist erforderlich, um es der 

Gesellschaft zu ermöglichen, auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesellschaft dienende 

Beteiligungsnachfragen finanzstarker Investoren kurzfristig reagieren zu können.  
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Die auf Grund dieses oder eines früheren Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien 

können von der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. 

Die Einziehung führt zu einer Herabsetzung des Grundkapitals. Entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG 

kann die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien 

beschließen, auch ohne dass damit eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich 

wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese 

Alternative ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung 

erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 

Gesellschaft.  

Der Vorstand wird die nachfolgende Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung 

informieren. 

Haar, im April 2020 

Der Vorstand 


